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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.12.1984

Norm

MRG §16 Abs1 Z3

Rechtssatz

Die Lage eines Gebäudes in der Schutzzone stellt nicht mehr als ein Indiz für das Bestehen des ö5entlichen Interesses

an der Erhaltung zur Wahrung des Stadtbildes oder Ortsbildes dar. Es kann auch in der Schutzzone Gebäude geben,

auf die das Erfordernis der Erhaltung im öffentlichen Interesse zur Wahrung des Gesamteindruckes nicht zutrifft.
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